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2. Der Aufnahmeantrag ist schriftlich beim Vorstand des Vereins zu stellen. Der Vorstand
entscheidet über den Antrag. 
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von vier Wochen eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen. 

gliedschaft endet durch Austritt, Streichung, Ausschluss oder Tod.  
stritt ist schriftlich mit einer Frist von drei Monaten zum Ende des Kalenderjahres
ren.  

eichung ist zulässig, wenn ein Mitglied mit seinem laufenden Beitrag mehr als
Monate im Rückstand ist und trotz zweimaliger Mahnung nicht innerhalb von
ochen nach der zweiten Mahnung den rückständigen Beitrag begleicht.  
tglied hat ein Anhörungsrecht, das spätestens innerhalb von vier Wochen nach
iten Mahnung schriftlich beim Vorstand auszuüben ist.  
nhörung kann ein Mitglied durch den Vorstand aus dem Verein ausgeschlossen
, wenn es in grober Weise gegen die Satzung oder den Sinn und Zweck des
 verstößt. Mit Zustellung des Vorstandsbeschlusses ruhen die Rechte des Mit-
In der nächsten Mitgliederversammlung besteht eine Anhörungsmöglichkeit.. 
seinandersetzungsanspruch am Vereinsvermögen und an den Einrichtungen
em Ausscheidenden nicht zu. 

3. Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben:  
a) Wahl und Entlastung des Vorstandes 
b) Wahl von zwei Rechnungsprüfer/inne/n 
c) Beschlußfassung über die Aufgaben und Grundlagen des Vereinszweckes, sei-

ner Zielsetzung  
d) Änderung der Satzung (einzige Ausnahme § 8, Nr.12 ) 
e) Auflösung des Vereins 
f) Verabschiedung des Haushaltsplans sowie Festlegung der für alle Mitglieder

verbindlichen Beiträge sowie außerplanmäßiger Umlagen. 
4. Satzungsänderungen bedürfen einer 2/3 Mehrheit. Änderungsanträge sind allen

Mitgliedern mit der Einladung zur Mitgliederversammlung schriftlich mitzuteilen. Nur
über diese Vorschläge kann abgestimmt werden.  

5. Der Vorstand hat eine Niederschrift über die Mitgliederversammlung anzufertigen. 
Satzung des Naturheilvereins Bad Nauheim-Friedberg e.V.
 und Sitz des Vereins 
rein führt den Namen "Naturheilverein Bad Nauheim-Friedberg e.V."  
seinen Sitz in Bad Nauheim. Er wird in das Vereinsregister beim Amtsgericht
rg eingetragen. 

k 
rein will eine naturgemäße Lebens- und Heilweise verbreiten und ihr wegen ihrer
heitlichen, sozialen und volkswirtschaftlichen Bedeutung in allen Bevölkerungs-
en praktische Beachtung verschaffen. Der Verein will die Volksgesundheit im
iner aktiven Gesundheitsvorsorge nach dem Grundsatz fördern: 
altung der Gesundheit ist eine moralische Pflicht sich selbst, seinen Angehöri-

d Mitmenschen gegenüber. 
rein kann diese Aufgaben nur zusammen mit dem Deutschen Naturheilbund
 Verband Deutscher Naturheilvereine) erfüllen, insbesondere durch Vorträge und
he Kurse in gesunder Ernährung, richtiger Bewegung, Naturheilverfahren, geis-

esundheit, Vermeidung von Genussmitteln, Umweltschutz usw.  
rein beteiligt sich an der Herausgabe und am Bezug der Zeitschrift des Deut-
aturheilbundes e.V. "Der Naturarzt�". 
rein fördert die Errichtung und den Betrieb von Gesundheitsanlagen und -
ungen. 
t die Jugend zu einer naturgemäßen Lebensführung an. 
eit des Vereins dient ausschließlich dem gemeinnützigen Zweck der Verbesse-

er Volksgesundheit im Sinne des Abschnittes steuerbegünstigter Zwecke der
nordnung. Er verfolgt keine eigenwirtschaftlichen Zwecke. Parteipolitische und
ionelle Bestrebungen sind ausgeschlossen. 

edschaft 
er können Einzelpersonen, Ehepaare, eheähnliche Gemeinschaften und ihre
bis zum Alter von 18 Jahren sein. Das Stimmrecht einer Familie im Rahmen ei-
gliedschaft kann nur von einem volljährigen Mitglied ausgeübt werden. 

§ 4 Vereinsbeitrag 
1. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  
2. Den Vereinsbeitrag legt die Mitgliederversammlung mit der einfachen Stimmen-

mehrheit der teilnehmenden Mitglieder fest. Änderungen gelten grundsätzlich
frühestens für das auf die Mitgliederversammlung folgende Kalenderjahr.  

3. Zur Erleichterung des Geschäftsbetriebes wird angestrebt, dass die Mitglieder am
Lastschrift-Einzugsverfahren teilnehmen. Honoriert wird dies durch eine Ermäßi-
gung des jährlichen Vereinsbeitrages 

4. Umlagen bedürfen der Zustimmung von 75 % der anwesenden Mitglieder der
Mitgliederversammlung. Spenden werden entgegengenommen. 

5. Etwaige Gewinne dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.
Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder
auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

 
§ 5 Informationsorgan 
1. Informiert wird durch die Zeitschrift "Der Naturarzt".  
2. Jedes Mitglied erhält diese Zeitschrift.  
3. Die Kosten hierfür sind im Vereinsbeitrag enthalten. 
 

§ 6 Organe des Naturheilvereins 
Der Naturheilverein Bad Nauheim-Friedberg e.V. hat folgende Organe: 
1. die Mitgliederversammlung  
2. den Vorstand  
 

§ 7 Mitgliederversammlung 
1. Die Mitgliederversammlung ist einmal im Kalenderjahr durch den Vorstand unter

Zusendung der Tagesordnung mit einer Frist von 14 Tagen einzuberufen.  
2. Auf schriftliches Verlangen von 25 % der Mitglieder kann der Vorstand innerhalb
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Hellmeck, Petra, Breslauer Str. 9, 61191 Rosbach-Rodheim 
Meiser,  Janet, Steinfurther Str. 12 b, 61231 Bad Nauheim 
 und Mitglieder oder Dritte mit der Wahrnehmung bzw. Abwicklung be-

andlungen zu beauftragen. 
eschlüsse bedürfen der Schriftform, müssen mindestens Anträge und Be-
iedergeben und sind allen Vorstandsmitgliedern zuzustellen. 
tand kann Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- oder
örden aus formalen Gründen verlangt werden, von sich aus vornehmen.
e Satzungsänderungen müssen alle Vereinsmitglieder in den nächsten Ver-
ngen informiert werden. 
nd erstellt eine Geschäftsordnung, in der die Aufgabenverteilung sowie die
eits- und Verantwortungsbereiche festgelegt werden. 
chäfte mit einem Geschäftswert von über � 500,- sind für den Verein nur
, wenn ein Vorstandsbeschluss vorliegt. Der von der Mitgliederversammlung
e Haushaltsplan wird von dieser Vorschrift nicht berührt. 

Meiser,  Matthias, Steinfurther Str. 12 b, 61231 Bad Nauheim 
Schaller, Wolfgang, Am Atzelberg 13, 61206 Wöllstadt 1 
Steines, Inge, Gebrüder-Lang-Str. 8, 61169 Friedberg 

 
 

 

d 
and bilden 5 bis 9 Vorstandsmitglieder, die einen der Ihren als Sprecher und
Ihren als Kassenwart bestimmen. Der Vorstand beschließt die Aufgabenver-
tokolliert und veröffentlicht diese. 
der des Vorstandes werden einzeln auf die Dauer von 2 Jahren von der
ersammlung gewählt. Wiederwahl ist mehrfach zulässig. Wählbar sind voll-
reinsmitglieder. Jedes Mitglied des Vorstandes kann von der Mitgliederver-
 abberufen werden. 
nd führt die Geschäfte des Vereins, soweit nicht die Mitgliederversammlung

sind. 
eit ist ehrenamtlich. 
ndmitglieder sind Vorstand im Sinne des § 26 BGB. Sie vertreten den Verein

 und außergerichtlich; jeweils zwei gemeinsam haben Vertretungsbefugnis. 
ige Vorstand bleibt über die Wahlperiode hinaus solange im Amt, bis ein
tand gewählt ist, selbst wenn hierbei die Amtsdauer überschritten wird. 
in Mitglied des Vorstandes während seiner Amtsperiode aus (z.B. durch
der durch Beendigung der Mitgliedschaft), so kann der verbleibende Vor-
rsatzvorstandsmitglied bis zur nächsten Mitgliederversammlung wählen. 
rung kann ein Vorstandsmitglied bei grober Amtspflichtverletzung oder Unfä-

 Geschäftsführung oder aus sonstigem wichtigem Grund vom Vorstand abbe-
en. Hierzu muss allen übrigen Vorstandsmitgliedern Gelegenheit zur Stimm-
geben werden. Der/die Betroffene hat dabei kein Stimmrecht. Der/die Abbe-
n der Abberufung innerhalb von 2 Wochen schriftlich widersprechen. Über
spruch entscheidet binnen einer Frist von maximal 3 Monaten die Mitglieder-
ng. Bis zur Entscheidung der Mitgliederversammlung ruhen die Rechte des

en Mitgliedes. Erst nach der Entscheidung der Mitgliederversammlung oder
t auf deren Entscheidung kann der Nachfolger bestimmt werden. 

beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit von mindestens der

§ 9 Auflösung 
1. Die Auflösung des Vereins kann durch die Mitgliederversammlung mit min

75 % (Dreiviertelmehrheit) der Stimmen der anwesenden stimmberechtigten
der beschlossen werden. 

2. Das Vereinsvermögen wird nach beschlossener Auflösung durch den Vorsta
einem durch diesen beauftragten Treuhänder verwaltet. 

3. Bei Aufhebung oder Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines bi
Zwecks fällt das Vermögen des Vereins an den Deutschen Naturheilbund 
Sitz in Vaihingen/Enz, der es unmittelbar und ausschließlich entsprechen
Satzung für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. 

§ 10 Wahlen 
1. Soweit die Satzung nichts anderes vorschreibt, entscheidet bei Wahlen und

mungen die einfache Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitgliede
2. Vorstandsmitglieder sind schriftlich zu wählen. 
3. Sonstige Wahlen und Abstimmungen sind grundsätzlich durch Handzeich

Stimmkarte) vorzunehmen. Auf Beschluss der Mehrheit der Anwesenden 
diese auch schriftlich erfolgen. 

 
 Bad Nauheim, den 31.01.2003 

 
Der Vorstand des Naturheilvereins Bad Nauheim Friedberg 

 
Dähler, Christa, Höhenweg 1 c, 61231 Bad Nauheim 
Dittmann, Helmut, Merianweg 7, 61381 Friedrichsdorf 
Ehrhard-Schmidt, Brigitte, Schlesienring 20, 61194 Niddatal 
Gath, Margarete, Goldsteinstr. 4, 61200 Wölfersheim-Södel 


